
Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen 

an die Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres 

betreffend Folgeanfrage: Kosten für externe Legistik 

Komplexe und technische Rechtsmaterien wie die Umsetzung der Datenschutz
grundverordnung (DSGVO) stellen die Bundesministerien oft vor große legistische 
Herausforderungen. Immer wieder wird daher bekannt, dass zur Ausarbeitung von 
Gesetzesentwürfen auf externe Expert_innen, Gutachter_innen und Legist_innen zu
rückgegriffen wird. 

Mit Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für Europa, Integration und Äu
ßeres Dr. Karin Kneissl zu der schriftlichen Anfrage (1647/J) der Abgeordneten der 
Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundes
ministerin für Europa, Integration und Äußeres betreffend Kosten für externe Legistik 
(1659/AB) wurde angegeben, dass seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode im 
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) für die Erstellung 
von Regierungsvorlagen nicht auf externe Expertinnen und Experten zurückgegriffen 
worden sei. Selbstverständlich würden Regierungsvorlagen im Ministerium hausin
tern erarbeitet werden. Legistik sei ein überaus komplexer Prozess, der im BMEIA 
von Fachexpertinnen und -experten bearbeitet werde. Es gäbe verschiedene 
Gründe, warum es notwendig sein könne, im Einzelfall externe Expertinnen oder Ex
perten zu einem bestimmten Thema heranzuziehen. Es könne beispielsweise sinn
voll sein, in bestimmten Bereichen neben der Ressortsicht einen Themenkomplex 
auch aus dem Blickwinkel von Außenstehenden oder auch von Betroffenen beleuch
ten zu lassen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 

1. Für welche Gesetzesvorhaben wurde seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode 
die Erstellung von externen Gutachten beauftragt? Bitte jeweils um gesonderte 
Auflistung pro Ministerialentwurf bzw. Regierungsvorlage. 

a. Welche natürlichen oder juristischen Personen wurden als externe Gutach
ter_innen für welche Gesetzesvorhaben beauftragt? 

b. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, der seit Beginn der Legislaturperiode 
für externe Gutachten getätigt wurde? 

c. Werden diese Gutachten veröffentlicht? 

d. Wenn ja, wo? 

e. Wenn nein, warum nicht? 

f. Wenn nein, ist geplant, sie in naher Zukunft zu veröffentlichen? 
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g. Welche Gutachten sollen in naher Zukunft in Auftrag gegeben werden? 
Bitte um Aufgliederung jeweils nach Inhalt, AuftragnehmeUn und Kosten. 

2. Für welche Gesetzesvorhaben wurde seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode 
die externe Erstellung von Formulierungsvorschlägen für Ministerialentwürfe bzw. 
Regierungsvorlagen in Auftrag gegeben? Bitte jeweils um gesonderte Auflistung 
pro Ministerialentwurf bzw. Regierungsvorlage. 

a. Welche externen natürlichen oder juristischen Personen wurden für die Er
stellung von Formulierungsvorschlägen welcher Ministerialentwürfe bzw. 
Regierungsvorlagen beauftragt? 

b. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, der seit Beginn der Legislaturperiode 
für die externe Erstellung von Formulierungsvorschlägen getätigt wurde? 

3. Für welche Gesetzesvorhaben wurden seit Beginn der aktuellen Legislaturperi
ode externe Ausarbeitungen von Gesetzesentwürfen in Auftrag gegeben? Bitte 
jeweils um gesonderte Auflistung pro Ministerialentwurf bzw. Regierungsvorlage. 

a. Welche externen natürlichen oder juristischen Personen wurden für die 
Ausarbeitung welcher Gesetzesentwürfe beauftragt? 

b. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, der seit Beginn der Legislaturperiode 
tür die externe Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen getätigt wurde? 

4. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Ministerialentwurf oder eine Re
gierungsvorlage gänzlich intern erstellt werden kann, oder ob externe Expertjn
nen beauftragt bzw. externe Gutachten, Formulierungsvorschläge oder Gesetzes
entwürfe in Auftrag gegeben werden? 
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